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Die MetallRente Studie 20101 ist – soviel 
lässt sich ohne Übertreibung feststellen – 
die wichtigste Veröffentlichung zur Lage 
und zu den Aussichten der Altersvorsor-
ge in Deutschland aus dem Blickwinkel 
der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen. Sie bringt die bedeutenden Befunde 
präzise und differenziert auf den Punkt 
und ist eine Aufforderung zum rechtzei-
tigen Handeln2.

Tatsächlich müssen die Erfolge der Refor-
men der letzten Jahre sogar als durchaus 
gefährdet betrachtet werden, wenn man 
entscheidende Entwicklungen betrach-
tet: Viele besonders junge Menschen 
sparen noch nicht und die meisten, die 
es tun, tun zu wenig. In den Unterneh-
men hat die betriebliche Altersversor-
gung zugelegt, ist aber bei weitem noch 
nicht hinreichend etabliert.  

Einsicht ist inzwischen verbreitet da. 
Was aber fehlt, ist entweder die Fähigkeit 
zu vorausschauendem Handeln oder das 
Geld oder beides. Diese Faktoren kor-
relieren besonders stark mit Bildungs-
niveau und sozialem Status. Insoweit 
repräsentieren junge Menschen, die das 
Vorsorge-Sparen zum Ausgleich der Ren-
tenlücke besonders dringend brauchen, 
die Hauptrisikogruppe in dem Umbau-
prozess der Altersversorgung.

Mehrere, zum Teil spezifisch deutsche  
Hindernisse stehen dem Ziel einer frühe-
ren und breiteren Teilhabe im Wege:

Als erstes ist die unnötige Kompliziert-
heit zu benennen. Sie behindert das 
dringend nötige Engagement; auf Seiten 
der Arbeitgeber beispielhaft abzulesen 

1	 Hurrelmann/Karch, TNS Infratest: Jugend, Vorsorge, 
Finanzen – Herausforderung oder Überforderung? 
Frankfurt 2010 (MetallRente Studie 2010).

2	 Für eine Zusammenfassung der Ergebnisse und 
weiterführende Bewertung vgl. Hurrelmann/Karch, 
MetallRente Studie „Jugend, Vorsorge, Finanzen“ 
– Ergebnisse und Folgerungen, BetrAV 2010 S. 403; 
Karch, Risikogruppe Jugend oder: Wie einfach ist 
die Entgeltumwandlung?, BetrAV 2010 S. 195.
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Die Rahmenbedingungen, unter denen 
die zusätzliche Altersvorsorge organi-
siert ist, sind so zu ändern, dass sie 
den Ansprüchen an Konsistenz, Trans-
parenz und Einfachheit entsprechen. 
Inkonsistenzen wie Systembrüche sind 
zu beseitigen. Ein Beispiel ist die Anrech-
nung von ersparten Beiträgen für die 
Altersvorsorge bei Inanspruchnahme der 
Grundsicherung im Alter. Intransparent 
sind die unterschiedlichen Förderins-
trumente und deren Anwendungsvo-
raussetzungen für den Vorsorgenden. 
Kompliziert ist die Vielfalt der Vorsor-
gewege, wenn die zweite und dritte 
Säule gemeinsam betrachtet werden. Die 
Undurchlässigkeit dieses Systems mit 
seinen Folgekosten haben derzeit vor 
allem junge Menschen zu tragen. Sie 
muss aufgehoben werden.

Das Ziel einer wesentlichen Stärkung der 
Teilnahme ist nach allen Erfahrungen 
nur dann erreichbar, wenn Altersvor-
sorge stärker an das Arbeitsverhältnis 
gebunden ist. Wie dies funktionieren 
könnte, dafür gibt das amerikanische 
Modell des Automatic Enrollment kombi-
niert mit Automatic Contribution Escala-
tion ein Beispiel.

Diese Regelung ist kein klassisches Obli-
gatorium; denn der Arbeitgeber ent-
scheidet allein darüber, ob er das System 
anwendet. Dies erscheint auch ange-
messen, denn er organisiert den Prozess 
und er trägt ein subsidiäres Haftungsri-
siko. Insofern kann man es ihm nicht 
verordnen, ohne fürchten zu müssen, 
dass er das notwendige Engagement ver-
weigert. Aber die in den letzten Jahren 
in Deutschland gemachten Erfahrungen 
zeigen, dass das Engagement der Arbeit-
geber bereits sehr hoch ist. Abstinenz 
müssen wir dort kaum noch befürchten. 
Wohl aber bei den Arbeitnehmern. 

an den in Unternehmen notwendigen 
Zwangskombinationen verschiedener 
Durchführungswege aufgrund steuerli-
cher Inkonsistenz. Des Weiteren stört 
Intransparenz durch Zersplitterung und 
Komplexität das notwendige Vertrau-
en in die Sinnhaftigkeit individueller 
Altersvorsorge. Schließlich bleibt die 
bisher fast ausschließlich über Verkaufs-
anreize im Anbietermarkt gesteuerte 
Marktdurchdringung weiter hinter dem 
Ziel einer möglichst breiten Teilnahme 
zurück. Zumal hier stärker als bei kol-
lektiv basierten Modellen gilt: Kosten 
kürzen Rente.

Neben der gesetzlichen Rente wird ins-
titutionellen Akteuren, insbesondere 
Tarifvertragsparteien, ein Vertrauensvor-
schuss zugebilligt. Demgemäß ist der 
Anteil junger Menschen, die auf der 
Basis von kollektiven Regelungen, z.B. 
MetallRente, betriebliche Altersvorsor-
ge vereinbaren, deutlich höher als im 
Durchschnitt der Altersgruppe, aber 
immer noch viel zu niedrig angesichts 
zukünftiger Anforderungen.








